
Welche Optionen gibt es, wenn ein Arbeitnehmer sein 
Privatfahrzeug für betriebliche Fahrten nutzt? 

Sehr geehrte Mandantin, 
sehr geehrter Mandant, 

nutzt ein Arbeitnehmer seinen privaten Pkw für betriebliche Fahrten, stehen ihm verschiedene Möglichkeiten 
offen, die damit verbundenen Kosten als Werbungskosten steuerlich geltend zu machen oder sich vom Arbeit-
geber steuerfrei erstatten zu lassen. Grundsätzlich kann er entweder den gesetzlich festgelegten pauschalen 
Kilometersatz für auswärtige berufliche Tätigkeiten ansetzen oder – bei entsprechendem Nachweis – die tat-
sächlichen Kosten pro Kilometer abrechnen.  

Während bei der pauschalen Methode lediglich die beruflich gefahrenen Kilometer dokumentiert werden müs-
sen, sind bei der Abrechnung der tatsächlichen Kosten eine detaillierte Aufstellung aller Fahrzeugkosten sowie 
eine genaue Ermittlung des beruflichen Nutzungsanteils erforderlich.  

Wichtig ist, dass eine doppelte steuerliche Berücksichtigung – also Erstattung und Werbungskostenabzug – 
ausgeschlossen ist. Die richtige Dokumentation und Aufbewahrung der Unterlagen ist in beiden Fällen uner-
lässlich. 

 

In unserer Infografik auf der nächsten Seite geben wir Ihnen einen Überblick über die Mög-
lichkeiten des steuerlichen Abzugs oder der Erstattung der Kosten betrieblich veranlasster 
Fahrten. Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

  



 

 


